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Oldcir -urgische Blauer.
N" . zo . Montag , den 25 . Julius , 1825.

Tabellarische Ueber sicht
der im Jahre 1824 . bey sämmtlichen Untergerichten beendig¬

ten Civil - und Straf - Sachen.
(Die Tabelle von 182z . s. Nr . 4z . dieser Blätter vom 25. Oct. 1824 .)

C t v i l s a ch e n. Strafsachen.

Proceßsachen unter einzelnen
Partheyen.

Concurs- und
Cvnvocations-

Sachen.

Crkmmal - u. Civil-
strafsachen beendigt

durch :
Polizey-

erster Instanz zwey- Priori- Distri- fvrmli- Aushebung straf-
rer In- tat»- butionsr cheUr-

theile
der Untersu¬

chung, Ein-publicirtc Proto- stanz Urthei- Beschei- fachen
Urtbcile collar -n. Wer- (Nele- le in de in (in Ci¬

vil-
sendung ans

zweyter( auf sonstige vanzr Con- Convo- Criminalge-schriftliche Be- gleiche Be- curscn cations- strafsa- richt oder
InstanzRelation) scheide scheide) lachen chen) Verweisung

ans Amt.
Vom Landgerichte zu:

Oldenburg . . . - 9 67 99 17 51 2 40 91 5Nenenburg . . . 17 92 - 8 16 28 — 58 77 3Ovelgönne . . . 47 279 120 Z2 59 — 39 45 3Delmenhorst . . . 62 142 65 21 6z 4 50 5 » 2Vechta . . . . 2Z 84 69 4 9 — Z6 45 —
Cloppenburg . . 2Z Z8 2l n 9 — 20 15 4Zever . . . . . 85 187 Zo 14 64 5 81 142 r
Amtsger . zu Varel ZO 65 34 2 12 2Z 34 i
Stadtger . zu Oldenb. 12 i; 9 5 2 — 4 5 —

Lumm « » « 3- 8 969 47 ? 122 297 ii 351 506 iS
In Löem Bertholbi.
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U e b e r s i ch t
der im Jahre 1824 . bey der Justiz ca nzley anhängig geworde¬
nen und beendigten Civilsuchen und erledigten Strafsachen.

( Die Uebersicht vom Jahre iZrz . s. Oldenb . Bl . 1825 . Nr . 5. )

I . Zivilsachen,
anhängig geworden:

1 . in erster Instanz . . , 4
2 . in zweyter Instanz . 565

'lotul 369

L . beendigt:
1 . in erster Instanz durch

Erkenntniß . » . 4
2. in zweyter Instanz:
n. durch richterliche Ent¬

scheidung . . . . Z86
d . durch gerichtlichen Ver¬

gleich . . . . 4
'lotal Z94

II . Strafsachen,
r . wegen Verbrechen ( nach er-

kannter Specialinquisirion)
n . Straferkenntniffe . . . 2L
L. Erkenntnisse auf Absolution

von der Instanz und Losspre¬
chung . . . . . . 4 tg

2. wegen Vergehen , in zweyter
Instanz . . . . . . 3 r

'total 65

Unter den 365 anhängig gewor¬
denen Civilsachen zweyter I n-
stanz waren : vom Landgerichte zu:
Oldenburg 60 , Neuenburg 26 ; Ovel¬
gönne 99 ; Delmenhorst 85 ! Vechta
» 7 ; Cloppenburg n ; Jever 47;

vom Amtsgerichte zu Varel 15 und
vom Stadtgerichte zu Oldenburg 5.

Durch die unter II . 1 . a . aufger
führten 2i Straferkenntniffe wurden
23 Individuen verurtheilt ; und zwar:

r » wegen verheimlichter
Schwangerschaft und Nie-
d e r k u n ft.

Eine zu jährigem Arbeitehause.
2. wegen Mißhandlung.

Zwey zn ljährigem Arbeitshause.

z . wegen Diebstahls.
Eine zu üjahrigem
Eine zu gjährigem geschärften
Vier zu 2jährigem geschärften
Einer zu » ßjährigem geschärften
Drey zu jährigem geschärften
Einer zu ijährigem geschärften
Einer zu 4monatlichem geschärften

Arbeirshause.
Einer zu 50 Rnthensireichen und

Landesverweisung.

4. wegen Unterschlagung.
Einer zu 2jährigcm geschärften
Einer zu rjjährigem Arbeirshause.

5. wegen Betruges.
Zw « Y z» Zjährigem geschärften
Einer zu 2 - jährigem geschärften
Einer zu 1 jährigem geschärften

Arbeikshause»
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6 . Widersetzlichkeit gegen

obrigkeitliche Personen.
Einer zu rjährigem geschärften Ar»

beilshause.

In den durch die rz Erkenntnisse
unter II . t . k . entschiedenen Sachen
wurden 5 Personen wegen Verbre¬
chens frey gesprochen , zugleich aber
wegen Vergehens verurcheilt ; näm¬
lich : wegen Mißhandlung eine zu
4monaklichem Gefängnisse , wegen
Diebstahls eine zu ^.wöchigem ge¬
schärften und eine zu gwöchigem Ge¬
fängnisse ; wegen fahrlässigen Ankaufs
gestohlener Sachen eine zn zwöchi¬
gem Gefängnisse und wegen Wider¬
setzlichkeit gegen obrigkeitliche Perso¬
nen eine zn zwöchigem Gefängnisse
unter Anrechnung des erlittenen Unr
tersuchungs - Arrestes.

Unter den H . l . s . und k . be¬
merkten Z4 Criminalsachen wa¬
ren : aus dem Bezirk des Landge¬
richts zu Oldenburg 5 ; Neuenburg
4 ; Ovelgönne 6 ; Delmenhorst z;
Vechta 2 ; Cloppenburg r ; Jever
6 und aus dem Bezirk des Amtsge¬
richts zu Varel 5.

Anker den sub II . 2 . aufgesührr
ten zi Civilstrafsachen waren
vom Landgerichte zu Oldenburg 7;
Neuenburg z ; Ovelgönne 5 ; Del¬
menhorst z ; Vcchra i ; Cloppenburg
1 ; Jever 5 ; von Amtsgerichte zu
Varel Z und vom Stadtgerichte zu
Oldenburg r.

In üelsnr

Bercholdi.

Vorschläge zu Vorsichts - Maßregeln für den Bewohner der
Jeverschen Marschen.

!^ ie durch die Sturmflukhen im
Februar verursachten Unglücksfälle
sind noch in zu frischem Andenken,
als daß man sie aufzuzählen braucht,
um den Bewohner dieser Gegenden
zu einigen Vorsichts - Maßregeln für
den bevorstehenden Winter zu ver¬
mögen . Mancher wird zwar einwen¬
den , daß , da unsere Deiche jetzt so
sehr verstärkt und erhöhet werden,
kein Deichbruch zu befürchten sey.
Es entsteht aber die Frage , ob die
Gefahren eines Deichbruchs im künf¬

tigen Winter wohl um so viel ver¬
mindert sind , als der Deich am kör¬
perlichen Inhalte verstärkt wird?
Der Einsender dieses zweifelt sehr
daran . Wenn man auch annimmt,
daß die Deicharbeit in diesem Som¬
mer verrichtet werden könne, so wird
die völlige Beendigung dieser Arbeit
doch erst im Nachsommer geschehen
können . Der alte Rasen am Deich
mußte aufgerissen werden , damit sich
die anzubringcnde Erde damit ver¬
binde , und dadurch wird demselben
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die Dichtigkeit und Festigkeit man-

geln , welche dem Deiche von der

Schilliger bis zur Gralfenhörne , so
wie den verstärkten Flügeldcichen an
den Sielen , so nörhig ist. Wenn
die Winrerstürme die Wellen auö
der Nordsee gegen unsere Küsten
wälzen , so reißen diese oft Soden
aus dem grünen Deich , und Diese
werden auf oder gar über die Deich¬

kappe geworfen . Wenn nun im künf¬
tigen Winter dieser furchtbare Feind
wieder unsere fast ganz neuen , zum
Theil aus mildem , mit Schills un¬

termengten Kley bestehenden Deiche
bestürmt , können und dürfen wie
uns dann ( wenn der Deich auch
mit Stroh bestickt werden würde,
welches unter gegenwärtigen Umstän¬
den auö Mangel an Stroh schwer
halten dürfte ) der Hoffnung wohl
unbesorgt überlassen , daß unsre Dei¬

che unter solchen Umständen diesen
Stürmen widerstehen werden ? Soll¬
ten wir nicht einige Vorsichts - Maß¬
regeln ergreifen , welche im etwaigen
Unglücksfall von großen Nutzen seyn
würden , und ohne besondere Kosten
ausgeführt werden könnten?

Ich erwähne nur folgender ; jedem
Nachdenkenden werden sich mehrere
darbieten . — In den Binnen-

Marschgegenden stehen die meisten
Häuser am Abhang hoher Warfen;
wird nun Heu oder Getraide in

Haufen gesetzt , so wählt man ge¬
wöhnlich einen Platz , von wo man
sie hernach am bequemsten in die

Scheune bringen kann , nämlich un¬

ten an den Warfen . Man verzichte
für diesen Winter auf diese Bequem¬
lichkeit , und setze die Haufen oben
auf die Warfen.

Wer keinen sichern Teich oder
Brunnen hat , suche sich einen hohen
Fleck , grabe ein Loch , und setze dis
ausgeworfene Erde in einen Wall
darum , um wo möglich trinkbares
Wasser zu behalten.

I » der Nähe der Deiche versehe
man sich bey Zerren mit Materialien

zu einem Noch - Boot , als Trog,
Fäßern , Dielen , Nägeln rc.

Besonders versichere sich jeder
Landwirts ) einer guten Deichkarre.
Wenn z . B . an einer Stelle , wo
die Erde zur Verstärkung des Bin-
nendeichs weggenommen wird , ein
Durchbruch entstände , ( indem an
solchen Stellen , . wo jetzt das Mate¬
rial zur Wiederherstellung , je mehr
je entfernter , weggcgraben wird , leicht
Kolke einreißen ) so ist da nur schleu¬
nige Hülfe anwendbar ; und da dies
leicht in eine Zeit trifft , wo mit
Pferden nicht fortzukommen ist , mit
der Karre aber immer gearbeitet wer¬
den kann , so ist diese im Nothfalle
wohl immer vorzuziehcn.

Wenn im Herbst dieses Jahres
die verdungene Deicharbeit geendigt
seyn wird , so werden leicht Knechte,
welche jetzt ihre Beschäftigung bey
derselben finden , zu haben seyn . Wer
einen solchen auch sonst entbehren
könnte , versehe sich dann damit ; nur
sehe man besonders darauf , daß man
einen ordentlichen Menschen erhalte.



damit die Schlägereyen , die im

vorigen Winter bey Hormersiel häu¬
fig verfielen , möglichst vermieden
werden.

Die beyden letzten Winker zeich¬
neten sich freylich durch Regen und
Sturm besonders aus , und dies giebt
Veranlassung zur Vernmthung , daß
wir im künftigen Winter etwas mehr
Frost und weniger Sturm haben
werden . Tiber der Frost macht un¬
sere Lage nur gefährlicher , weil die,

S . , den i . Jul . 1825.

ser unter den gegenwärtigen Umstän¬
den die Deiche mehr auflockern wird,
als die Mäuse es je gckhan haben.

Würde dann dieser Winker mit
Gottes Hülfe ohne Unglück vorüber-
gehen , so würden diese vorgeschlagcne
Maßregeln niemand beschwerlich fal¬
len ; und im unverhofften Unglücks¬
falle würden sie sowohl für den Ein¬
zelnen wie für das Ganze von gro¬
ßem Nutzen seyn können.

T.

Bemerkungen und Wünsche,
^ ey andern Brand - Versicherungs-
Instituten , z . B . der Gothaers und
der Phönix - Assecnranz in London,
werden alle Umstände der Sicherheit
des verassecurirten Gegenstandes ge¬
nau berücksichtigt , und darnach die
Prämien , oder Versicherung !; - Bey-
träge , bestimmt . Es entsteht , be¬
sonders bey den jetzige » Zeiten , wo
die Brandschaden bey uns , vornehm¬
lich in unfern Marschen , so auffal¬
lend häufig cintrelen , und wo der
Geldmangel so groß ist, und die vie¬
len Brandcasse » - Beykräge für Man¬
chen sehr drückend sind , die Frage:
ob . solche Berücksichtigungen nicht
auch bey unsrer Brandcasse einrreten
können ? Fast alle Brandschäden tref¬
fen ans dem Lande die mir Stroh
cder Reich gedeckten und mit Stroh
gefüllten Gebäude , wo , wenn das
Feuer einmal ansdrichr , an Rettung

unsere Brandcasse betreffend.

nicht zu denken ist ; man kann dabcy
das Verhalrmß gegen die Gebäude
in den Städten und Flecken
wohl wenigstens wie 20 gegen 1
annehmen . In der Regel sind die
Gebäude in den Städten und Flecken
massiv in Steinen gebaucr , und , wie
es auch vorfchristmaßlg ist, mit Pfan¬
nen oder Ziegeln gedeckt . — Man
har da wohlcingerichtece LöfchungSr
Anstalten , Feuerspritzen u . s. w . wo¬
zu die Brandcasse nichts bezahlt und
die doch offenbar zum Vortheil der¬
selben dienen . Diese Art Gebäude,
die feuerfeste Einrichtung derselben,
die Löschungs - Anstalten , sind für
die Bewohner mit Aufopferungen
und mancherlei ) Unkosten verbunden,
wovon der Landmann bcsreyet ist.
Die Brandcasse hat also bey solchcn
Sicherheit !; - Umständen oder Vor¬

sichts - Maßregeln auch weit weniger



Risico . Würde es also für die
Brandcasse nicht genügend seyn , da
doch in der Regel jede Abgabe ein
proportionelles Verhälcniß haben soll,
wenn bey Brandcassen - Beyträgen
von dem Bewohner der Städte und
Flecken höchstens die Hälfte desjeni,
gen , welches der Landmann giebt,
erlegt würde , z . B . von einer Verr
Scherungs - Summe von Z,6c>cr Rthl.
zahlte der Erstcre 2 Rrhl. z6 gr .,
der Letztere 5 Rthl . — In Schwe¬
den soll die Einrichtung seyn , daß,
um bösen Spekulationen vorzubcugen,
die Brandcasse selbst die abgebrann¬
ten Gebäude wiederum aufbauen
läßt , wobey , wenn dies bey der hie¬
sigen Brandcasse eingeführet wurde,
diese wenigstens im Jahre mehre¬
re tausend Thaler profitiren könn¬
te . Für den Abgebrannten ist es ja
immer genug , wenn er für sein al¬
tes Gebäude ein neues erhält ; und
man müßte mit dem Bau sonderbar
wirthschaften , wenn , besonders bey
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den gegenwärtigen wohlfeilen Preisen
der Baumaterialien , z . B . ein zu
ZQ00 Rthl . assecurirtes Gebäude
nicht eben so gut für ivoo Rthl.
weniger , also für 4000 Rthl . , wie¬
der erbauet werden könnte. Im Bre¬
mischen ist in Hinsicht der sogenann¬
ten Kröpel - oder Walmdächer am
Vorder - und Hinkergiebel der mit
Stroh oder Rohr gedeckten Bauer-
Häuser, damit bey Brandschäden das
brennend herabstürzende Stroh nicht
den Zugang zu den Stallrhüren und
zu sänimtiichen Fenstern der Hinter-
wand verschütte , noch neuerlich eine
Vorschrift erlassen; auch ist daselbst
verordnet worden , daß jeder Einwoh¬
ner , der ein neues Wohnhaus bauen
will , den Riß desselben vorher vorle¬
gen solle . Dies wäre für die hiesi¬
gen Landgegenden auch zu empfehlen,
um wenigstens vorzubeugen , daß un¬
wissende Bauherren von gewissenlosen
Baumeistern irre geleitet oder ange¬
führt werden.

Dauer der
Aerr Hartig in Berlin hat in
einer kleinen Abhandlung „Ueber die
Dauer der Hölzer " die Versuche be¬
kannt gemacht , die er darüber seit
dem I . 1820. im Garten der Thier-
arzneyschule angestellt hat , und hat
in der Haude und Spenerschen Zei,
rung einige Resultate dieser Versuche
mjtgetheilt, welche besonders die all¬
gemeine Aufmerksamkeit verdienen.

Hölzer.
Es hat sich nämlich bey den in

die Erde gesetzten Pfählen
gezeigt:

t . daß die Pfähle von allen Na¬
delhölzern und die von Eichen und
Acacien sich bis jetzt ganz unverän¬
dert erhallen habe ; wogegen aber die
Pfähle von den übrigen Laubholzarr
len theils schon ganz abgcfault, rheils
mehr oder weniger stark angefault sind.
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Zu den nach drey Jahren abge-
faulten gehören : die Mastbuche , die
Weißbuche , die Linde , die gemeine
Birke , die Amerikanische schwarze
Birke , der Amerikanische Silber-
Ahorn , die gemeine Erle , die weiße
Erle und die Espe . Zu den nach
vier Jahren abgefaulren gehören:
die Weide , die Roßkastanie und der
Plakanus . — Ferner har sich gezeigt:

2 . daß die mir der Rinde in
die Erde gesetzten Pfähle der Fäul-
niß besser widerstehen , als die geschält
ten Pfähle;

g . daß das bloße Anbrennen
der Pfahle die Dauer derselben nicht
merklich vermehrt;

4 . daß ein Anstrich mir Oel-
färbe den in der Erde befindlichen
Theit des Pfahles nur auf eine kurze
Zeit schützt;

5. Daß das Tränken der Pfahle
mir starkem Salzwalser , mir
Leinöl und mit Holz säuren
ebenfalls das in der Erde stehende
Holz nicht constrvirt;

6 . baß mehrere als sehr nützlich
empfohlene Anstriche die gehoffte
Wirkung nicht thun;

7 . daß aber die zwey Linien dick
äuge brannten und drey - oder vier¬
mal mit warmen The er aus Na,
Velholz oder Steinkohlen dick besten
chenen Pfähle die längste Dauer ver¬
sprechen , da die auf diese Art behan¬
delten Pfähle jetzt noch vollkommen

fest und unverändert dastehen , obgleich
Pfahle desselben Holzes , die mit kei¬
nen oder andern Schutzmitteln verse¬
hen waren , schon ganz abgefault sind;

8 . daß diejenigen Pfähle , welche
mit Oelfarbe bestrichen , und mit
Blech so beschlagen sind , daß 6
Zoll vom Bleche über der Erde und
8 Zoll davon unter der Erde sich
befinden , bis jetzt von der Fäulniß
nicht im mindesten gelitten haben.

Diesemnach erscheint das An-
brennen der Pfähle , wenn der
Brand einen Fuß über und einen
Fuß in die Erde kommt , und das öf¬
tere Bestreichen der gebrannten Stelle
mit Theer als das beste , leich¬
teste und wohlfeilste Mittel zur Ver¬
mehrung der Dauer des in dir Erde
gesetzten Holzes . Durch dir Anwen¬
dung desselben kann B . den Pum¬
pen stocken , Zaunpfosten , Banmpfäh-
len , Hopfen - und Bohnenstangen re»
eine bey weitem längere Dauer ver,
schafft werden , als durch irgend ein
anderes bekanntes Schutzmittel , be¬
sonders wenn man den Anstrich mit
Theer alle zwey oder drey Jahre er¬
neuert . Dies kostet wenig , und ist
folglich eine nicht unwichtige Erspa,
rung , weil es Die möglichst lange
Dauer des Holzes bewirkt . Es ver¬
dient daher dies bewährt befundene
Schutzmittel zur allgemeinen Kennt-
uiß gebracht zu werden.
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Zur Beantwortung der Anfrage in Nr . 26.

Ä ) enn von einem Capital von roo

Rthl . ein Jahr Zinsen zu 5 Pro¬
cent eingcklagt werden soll , so ist
ohne Zweifel das Amt die kompe¬
tente Behörde , bey welcher die Klage
angebracht werden muß ; wenn aber
Einreden dagegen vorgebrachk werden,
welche nicht blsö die Zinsen , sondern
das Capital selbst streitig machen , so
wird das Amt die Sache , als seine
Entscheidungscompetcnz übersteigend,
an das Landgericht verweisen.

Kündigungs - Gesuche sollen , als
Acte der freywilligen Gerichtsbarkeit,
nach der Bekanntmachung vom 6.

( 19 . ) Marz iZlZ- zwar in der Re¬

gel bey den Aemtern angebracht wer¬
den ; aber mit einer Klage auf fäl¬
lige Zinsen , und einem Gesuche um
einen Befehl zur Rückzahlung des
gekündigten CapikalS nach der Ver¬
fallzeit verbunden , scheinen sie auch
wohl bey dem Landgerichte angebracht
werden zu können , ( vorausgesetzt,
daß cs keines Sühneversuchs beym
Amte bedarf ) ; selbst dann , wenn
nicht die fälligen Zinsen , sondern
nur das Capital die Summe der
Amtöcompetenz übersteigt , damit nicht
wegen der Zinsen und wegen des
Capitals ein verschiedenes Nechtöverr
fahren entstehe . R.

Zur heyliegenden Abbildung eines Getreidehockens.

Es ist schon in vorigen Jahrgängen wie einen Mantel ausbreitet . Diese
dieser Blätter bemerkt , daß man in Methode soll die besten Dienste leir

mehrern Gegenden Deutschlands die sten . Um die Prüfung und Anwen-
Getreide - Hocken , um die Garben düng derselben zn befördern , ist eine

gegen den Regen zu schützen, so ein - Abbildung eines solchen Gekreideho-
richtet, daß man über eilf in einen ckenS beygefügt.
Kreis gestellte Garben eine zwölfte

Mittel , die Butter vor übelm Geschmack zu sichern.

N ? an nehme scharfen Essig , koche dann den Essig noch eine kurze Zeit
ihn auf , gieße ihn , wenn er den darin stehen . Die Säure benimmt
Grad des Siedens erreicht hat , in den hölzernen Gefäßen die Lohe, den
die Gefäße , ( Küfcn oder Töpfe ) irdenen den Thongeschmack,
spüle sie recht damit aus , und lasse
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